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GEWERKSCHAFTLICHE

KUNDSCHAU
FÜR DIE SCHWEIZ

Monatsschrift des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
Beilage „Bildungsarbeü", Mitteilungsblatt der Schweiz. Arbeiterbildungszentrale

No- 3 MÄRZ 1929 21. Jahrgang

Die Genossenschaftliche Zentralbank.
Von HeinrichKüng, Basel.

Die Genossenschaftliche Zentralbank ist anf gemeinsame Ini-tiative des Verbandes schweizerischer Konsumvereine nnd des
»oIZ^t Trkfhaft8bundes ent«an<fen. Die Gründung erfolgteam 30 Oktober 1927 unter der ursprünglichen Firmabezeichnung:

u~?.u ^U088en8<*aften und Gewerkschaften», nnd derGeschäftsbetrieb wurde am 1. Januar 1928 aufgenommen. Mit demHinweis auf die Genossenschaften nnd Gewerkschaften wollte mandie Zugehörigkeit der Bank zu einer bestimmten Interessengruppezum Ausdruck bringen. Im Laufe der Tätigkeit zeigte es sieh
alril- l!"m« T^' daS£man in der Wahl de8 Nan»ens keineglückliche Hand hatte. Der Titel mit seiner Häufung vonBegriffen aus der Wirtschaftspolitik und dem Gesellschaftsrecht er-
IhrfL*" M "V"1? ™S-d ZUWenig einPräg«am; insbesondere der
v^,räe„^anI!'.deri!m Kundenkrei8e Aer Bank ja in erster Linie
aTtTV-' ¦

81ch"ur 8chwer dar»n gewöhnen können und hatder Bank in seinen Briefen jeweils gerade den Namen gegeben,der „ach seinem Gefühl am besten für sie passte. Alle die InW^X' ."* lm Pa"^e der Tätigkeit zeigten' veranlassten denVerwaltungsrat, eine Aenderung der Firmabezeichnung in einenkürzeren leicht fasslichen und dabei doch charakteristischen Na-men zu beantragen, und in der ausserordentlichen Generalver-s^Ä 1°V°- D™™bel 1928 ^"de sein Vorschlag « Genos-senschafthche Zentralbank» von allen interessierten Kreisen gut-geheissen. Wenn auch das neue Kleid der Bank nicht alleyLeutengetallen sollte, so muss doch ohne weiteres zugegeben werden, dassdie Bene„„ung «Genossenschaftliche Zentralbank »4*Z „nd sach-hch ist und vor allem anch den Charakter der Bank in ausser-ordenthch treffender Weise wiedergibt.
]WtDa-S! d8t HauPtfätigkeit8gebiet auf genossenschaftlichem Boden«cgt, ist ohne weiteres gegeben. Der Weg ist durch ihre Vor-
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gängerin, die Bankabteilung des Verbandes schweizerischer
Konsumvereine, die im Jahre 1911 gegründet wurde, vorgezeichnet.
Sie hat das begonnene Werk nur fortzusetzen, d. h. die
Heranziehung der Spargelder aus den Kreisen der genossenschaftsfreundlichen

Bevölkerung und die Verwendung derselben für die
Genossenschaftsbewegung und gemeinwirtschaftliche Unternehmungen.

Aus der Umwandlung der Bankabteilung in eine selbständige
Bank ist nicht etwa der Schluss zu ziehen, dass die Bankabteilung
ihre Aufgabe nicht erfüllt hätte. Diese ist vielmehr ihrer Bestimmung

durchaus gerecht geworden und hat der schweizerischen
Konsumgenossenschaftsbewegung unschätzbare Dienste geleistet.
Welcher Gunst sie sich in Sparerkreisen erfreute, geht aus
nachstehender Aufstellung über die Entwicklung der fremden Gelder
hervor:

Kontokorrent- Depositen- ObligationenKreditoren Einlagen D

1911 0,3 0,3 3,1
1918 4,0 2 9,8
1927 3,8 24,9 16,6

Es liegt auf der Hand, dass eine derart reiche Alimentierung
mit fremden Mitteln den Verband finanziell auf eigene Füsse stellte
und ihm für seinen grosszügigen Aufbau eine Unterstützung
zukommen Hess, die ihm kein anderes Bankinstitut auch nur in
annähernd gleichem Masse hätte gewähren können. Ganz
abgesehen von dem finanziellen Rückhalt, hat die Bankabteilung vor
allem auch eine rationelle Abwicklung des Geldverkehrs für den
umfangreichen Zahlungsdienst des Verbandes ermöglicht. Es wäre
indessen falsch, anzunehmen, dass der Verband als solcher allein
von dem starken Zufluss der Gelder profitiert hätte. Durch
diese reichliche Finanzierung aus den eigenen Kreisen ist es ihm
ermöglicht worden, auch den einzelnen Konsumvereinen in
finanzieller Hinsicht tatkräftig unter die Arme zu greifen und sie auf
eine gesunde finanzielle Basis zu bringen. Der Beispiele sind viele,
wo diese grosszügige Kreditpolitik fruchtbare Arbeit geleistet hat.

Die Bankabteilung hatte der neuen Bank ihre sämtlichen
Aktiven und Passiven übergeben. Die Eingangsbilanz wies die
beträchtliche Höhe von rund 50 Millionen Franken auf. Der
Verband schweizerischer Konsumvereine hat der Bank gegenüber die
volle Garantie für die ihr überwiesenen Aktiven übernommen,
währenddem er anderseits den übertragenen Depositen-,
Obligationen- und Kontokorrent-Gläubigern zusammen mit der Bank
in unbeschränkter Weise haftet.

Die Bilanzsumme hat sich im ersten Jahre ihrer Tätigkeit auf
rund 66 Millionen Franken erhöht. Gleichzeitig hat sich auch das

Eigenkapital entsprechend vermehrt. Von 3,7 Millionen Franken
am 1. Januar 1928 ist es infolge einer weiteren wesentlichen
Beteiligung der Gründerverbände auf rund 6,5 Millionen Franken
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angewachsen, wovon der Verband und die ihm angeschlossenen
Konsumgenossenschaften und Vereinigungen rund 5 Millionen
besitzen, während in den Händen der gewerkschaftlichen
Organisationen rund 1,5 Millionen liegen. Die eigenen Mittel stehen zu den
tremden somit in einem durchaus gesunden Verhältnis.

Auch für die Platzfrage hat sich eine befriedigende Lösungfinden lassen, indem sich Gelegenheit bot, in dem der Genossenschal

t« Coop-Haus » gehörenden, an der AeschenvorStadt 67 intfasel liegenden, neuerstellten und modern eingerichteten Geschäftshaus
im Parterre und I. Stock geeignete Bureauräumlichkeiten zumieten.

Ein ausgesprochenes Charakteristikum der Bank war die ur-sprunghch nur einzelnen Genossenschaften und Gewerkschaften
und deren Verbänden vorbehaltene Mitgliedschaft. Einem häufig
geäusserten Wunsche zufolge wurden indessen in der ausserordent-liehen Generalversammlung vom 20. Dezember 1928 die Statuten
in dem Sinne erweitert, dass in Zukunft auch physische Personen
Anteilscheine der Bank erwerben und infolgedessen ebenfalls
Mitglieder der Bank werden können. Die Rückzahlungsfrist dieser
Anteilscheine wurde im Gegensatz zu denjenigen der Genosssen-
schatts- und Gewerkschaftsmitglieder, für welche sie 10 Jahre be-
tragt auf 3 Jahre begrenzt, wobei überdies dem Verwaltungsratdie Befugnis eingeräumt ist, diese Anteile im Todesfalle vorzeitigzurückzuzahlen, eine Vorzugsstellung, die ein gewisses Aequivalentdarstellt für das reduzierte Stimmrecht der physischen Personen,die ohne Rucksicht auf die Anzahl der von ihnen übernommenen
Stammanteile stets über nur 1 Stimme verfügen, im Gegensatz zuden Genossenschafts. und Gewerkschaftsmitgliedern, die für jedenAnteilschein eine Stimme ausüben können. Diese Zuweisung einerbesonderen Rechtsstellung an eine bestimmt abgegrenzte Mit-
ghederkategorie scheint vielleicht auf den ersten Blick nicht ohne
weiteres mit dem Charakter einer Genossenschaft vereinbar, inunserm Falle dürfte sich jedoch eine Abweichung von dieser
Auflassung ohne weiteres rechtfertigen; denn es ist nur recht undbillig, dass die Verbände als Initianten und geistige Urheber derHank auch darüber wachen können, dass diese in ihrem Sinneund Geiste geleitet wird.

Diese Ausdehnung des Mitgliederkreises liegt zweifellos imInteresse der Bank; denn die Einseitigkeit der Mitgliedschaft hättesich aut die Dauer sicher in nachteiliger Weise bemerkbar
gemacht. Das jetzige Kapital von rund 6,5 Millionen wird mit einerweiteren Zunahme der Bilanzsumme auch entsprechend Schritthalten müssen, und es drängt sich die Frage auf, ob die einzelnenverhande einer weiteren kapitalmässigen Beteiligung im geee-
sernFfrenirichlPriuZipielle BedeDken »tgegenbringen müs-sen. fcs handelt sich eben um eine ausgesprochen langfristigeKapitalinvestition, während sowohl Konsumvereine als auch Ge-
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werkschaftsverhände dem Prinzip einer möglichst kurzfristigen
und liquiden Anlage der disponiblen Gelder grösste Beachtung
schenken müssen. Da ist es ganz natürlich, dass man an dem
Genossenschaftskapital auch Leute aus den beteiligten
Organisationen zu interessieren sucht. Ganz abgesehen von der durchaus
wünschenswerten Verteilung des Risikos, wird dadurch ein engeres
Verhältnis zum einzelnen Klienten angestrebt und voraussichtlich
auch erreicht werden. Eine gesunde Proportion zwischen eigenen
und fremden Geldern ist besonders bei einem Bankinstitut, das die
Entgegennahme von Spargeldern in erster Linie anstrebt,
unerlässlich. Leider schenken insbesondere die ausländischen Arbeiterbanken

diesem Punkte zuwenig Aufmerksamkeit, und wenn heute
an der dort in den meisten Fällen ungünstigen Proportion
vielfach Kritik geübt wird, so geschieht das meines Erachtens mit
gutem Rechte. Bei der Arbeiterbank in Wien beträgt das
Verhältnis zwischen eigenen und fremden Mitteln beispielsweise 1 zu
25 und bei der Arbeiterbank in Berlin auf Ende Dezember 1927
etwa 1 zu 20. Inzwischen ist bei letzterer eine Erhöhung des

Aktienkapitals von 4 Millionen RM. auf 12 Millionen RM. in
Aussicht genommen worden, so dass danach der prinzipiellen Forderung

nach der Herstellung eines günstigeren Verhältnisses Rechnung

getragen scheint.
Die Verzinsung der Anteilscheine der Zentralbank ist auf den

jeweiligen Ansatz der Aktiendividende der Schweiz. Nationalbank,
die zur Zeit ge«etzlich auf 6 % festgelegt ist, limitiert. Die Bank
wird es sich indessen in erster Linie zum Ziele machen müssen,
an die für ein Bankinstitut unbedingt erforderlichen Reserven zu
denken, bevor zur Ausschüttung der maximalen Dividende geschritten

wird.
Durch die Beteiligung der Gewerkschaften an der

Genossenschaftlichen Zentralbank hat für den Schweiz. Gewerkschaftsbund

ein Problem seine Lösung gefunden, das lange Jahre auf
seinem Arbeitsprogramm gestanden hat. Der eingeschlagene Weg
mag vielleicht nicht das darstellen, was den Initianten dieses
Gedankens ursprünglich vorgeschwebt haben mag, nämlich die
Errichtung einer selbständigen und unabhängigen Arbeiterbank nach
ausländischem Muster. Die getroffene Lösung zeigt indessen zum
allermindesten, dass man die Realitäten richtig eingeschätzt hat.
Eines schickt sich nicht für alle, und es ist Tatsache, dass die
Schweiz für eine Arbeiterbank ein zum mindesten undankbares
und wahrscheinlich auch ungeeignetes Tätigkeitsgebiet darstellt
und einem Vergleich mit dem Auslande in keiner Weise
standhalten kann.

In Deutschland oder Amerika haben die Arbeiterbanken, die
immer wieder als Beispiele angeführt werden, in zahlreichen mit
einer starken Arbeiterklasse bevölkerten Städten ein vollständig
genügendes Einzugsgebiet. Das ist in der Schweiz nicht der Fall.
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Die wenigen bedeutenden Städte, wie Zürich, Bern, Basel oderGenf wurden kaum zu einer Speisung einer Arbeiterbank genügen•im übrigen aber sind jene Kreise, die daran ein Interessfnätten
auf zahlreiche kleine Orte verteilt, so dass ihre Erfassung »grossen Verwaltungsapparat erfordern würde. Dazu kommt das"
die Kantonalbanken in der Schweiz speziell auch unter T'r Ar
"eh Cl7£riS r8Se SymPathie" beSitZe»' »Dd ÄS m*
W ZtZ\°u ,organi81erte Arbeiterschaft in ihrer Einstel-lung mehrheitlich auch so konsequent ist, dass sie der Paroledtr
otirSten,' die **r*rbei ihre; Bank «SlS«»£
Äet Ä.8 8tCt U"d aUf ^ W8heri^ Verbindungen vt

Wenn man alle diese Ueberlegungen richtig w,i^i„* • jman einsehen, dass ein Zusammengehen mit den^ GeZsenscha^nfür die Gewerkschaften die glücklichere Lösung damellt auchrtann, man herück8ichti ^ ^ J *» elH auch

waltung in genossenschaftlichen Kreisen liest nu V
TaTrSefolk116 Be\B?Tg h3t d- ~gtVo«a SsTj
wTJ Be™lkerungssch.chten eingewurzelt ist und ein-r BankSet Wenn Tk" .T* a»SSedeh"«en Interessenkreis gewäTr¦KÄÄÄ JTSLÄ5rÄ*JÄr
lÄnirnnd" ATÄ-StßSKaufkraft der werktätig», nÄ*,"ii V. ansieht, dieü werKtatigen Bevölkerung, die materielle Tno^ A^

SÄST"-.^"Ä=ri
££™ '• u

Erfahrungen, die man in Berlin und New York macht
wenn„gedieS1änr ^ U^'T MeDSchen ™ Äwenn die Genossenschaftliche Zentralbank von Anfans an ihr»
The»re»\l71htbUnd.Sich,nicht a» ^-«-heÄtopTstieh:

R i°r" dfr, 80zialdem°kratischen Partei angehörende Leiter A„Bank f„r Arbeiter, Angestellte und Beamte A -GUtaBerlhferVVit
selbst einmal, dass die Methoden der Geschäftsfüh™^ •

^rrichtkGr;£rhde sein m~ "ftKäaLT:g richtige Grundsatz, denn es ist ganz selbstverständlich, dass
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sich eine ihrer Verantwortung gegenüber den Spareinlegern be-
wusste Verwaltung nicht von den Prinzipien erprobter
Bankpraxis abdrängen lässt, sondern darauf hält, dass jedes zur
Abwicklung gebrachte Geschäft in sich selbst wirtschaftlich und
banktechnisch auch begründet ist. Eine Arbeiterbank darf sich von den
privatwirtschaftlichen Banken nicht in der Art, wie sie die
Geschäfte durchführt, unterscheiden, sondern ausschliesslich und
allein in der Zwecksetzung.

In letzter Zeit haben sich wirtschaftliche und politische Kreise
in vermehrtem Masse mit dem Problem der Arbeiterbanken
beschäftigt. Man hat auch ab und zu von einer Krise der Arbeiterbanken

sprechen gehört. Ich glaube kaum, dass im Ernste davon
die Rede sein kann. Es ist vielmehr Tatsache, dass sich der
grösste Teil der bestehenden Arbeiterbanken in durchaus erfreulicher

Weise entwickelt hat. Wenn gegenüber dem ungestümen
Aufwärtsdrang der ersten Gründungszeit eine gewisse Verlangsamung

im Tempo oder gar Stagnation zu registrieren ist, so lässt
das noch nicht auf Misserfolg schliessen. Man kann darin höchstens
eine Konsolidierung und eine Atempause erblicken. Die Arbeiterbanken

sind noch verhältnismässig jung; sie sind erst in der
Nachkriegszeit entstanden und werden auch in erster Linie ihre
Erfahrungen sammeln müssen, wie dies seinerzeit alle andern Banken
auch tun mussten. Unsere Grossbanken sind auch nicht von heute
auf morgen gross geworden, auch sie mussten ihren Weg durch
Klippen und Gefahren hindurch finden. Schwierigkeiten und
Enttäuschungen werden auch den Arbeiterbanken nicht erspart bleiben,
und es ist sicher von Vorteil, wenn die Kreise, die dem Kapital
gegenüber eine kritische Stellung einnehmen, durch die direkte
Beteiligung an einem Finanzinstitut einen nähern Einblick in die
Schwierigkeiten der Verwaltung und der Aufziehung von neuem
Kapital gewinnen.

Anlässlich der Gründung der Bank der Genossenschaften und
Gewerkschaften wurden verschiedentlich pessimistische Stimmen
laut über die Enlwicklungsmöglichkeit der Bank. Befürchtet war
in erster Linie eine bewusste politische Einstellung. Diesen Bedenken

gegenüber ist festzustellen, dass, entgegen der häufig
vorherrschenden Annahme, die Genossenschaftliche Zentralbank keine
politischen Ziele kennt und kennen darf. Sie bezweckt gar nichts
anderes als die Finanzierung der Genossenschaften und
gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen und die Erziehung der arbeitenden

Bevölkerung zu vermehrtem Sparsinn. Bei der Anlage ihrer
Gelder lässt sie sich allein von den absolut unerlässlichen
banktechnischen Prinzipien leiten. Dass das Institut einen starken
Rückhalt besitzt, liegt ohne weiteres auf der Hand. Hinter ihm
steht der Verband schweizerischer Konsumvereine mit den ihm
angeschlossenen 520 Konsumgenossenschaften, die über 300,000
Haushaltungen als Mitglieder zählen, ferner die vom Verbände gross-
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gezogenen Unternehmungen (Schuh-Coop, MühWenossensrhaftschweizerischer Konsumvereine, Versicherungsanstalt schweTzeri
scher Konsumvereine Schweizerische Volksfürsorge) sowie derSchweizerische Gewerkschaftsbund und die ihm nahestehendenVerbände mit über 165,000 organisierten Arbeitern. Wenn nur ein
EST l? *?? Ü,tere8sierten Kreise seiner Ueber™ng Au"druck gibt und die ersparten Gelder bei der GenossenscSchen
Zentralbank anlegt, so ist eine gedeihliche WeiterenSW de^
Institutes ohne weiteres sichergestellt. Die heutige BUant^mme
rZZeiZT™' " Cine ^^ UDd -«»4 GrundlageTe!

Iah™!™ Ge°°Tcl'aftlid"i Zentralbank wird sich im Laufe derJahre immer mehr zum eigentlichen zentralen Bankinstitut der Ge-nossensehaftsbewegung entwickeln, „nd welch eminente KaphaHen
V SkS"6 T^' b6WeiSt diC Tat83che' da8S aUein dPie demV.&K angehörenden Konsumvereine (also ohne die Gelder der
tionenthf} •* f"^ SParSeld- ™* 30 MillioneO littionengelder in ihren Bilanzen aufweisen. Die Spargelder derarbe.tenden Bevölkerung werden mit der Errichtung von Zahhstellen im ganzen Lande immer mehr erfasst werden können Es

SÄürti,*'-Hinsicht - 8uk-8i-äL
pSseenindunargani8at0ri8CheU VoraU88et2««Sen dafür vorhan-

2' ^d^ÜhrmV0n Zahhtfen immer eine Wspielige An-gelegenheit, so dass man sich vorderhand erst auf die Haupt-platze wird beschränken müssen. P
Es kann aber bestimmt damit gerechnet werden, dass das Netzder Sammelkanäle in Zukunft ein immer ausgedehnteres wilEs ist keinen Moment daran zu zweifeln, dass die Bank den

TerTenirrVe^ f***" "? *D««^«ÄSSÄÄ 81C 8tC\dle gCrade Richtl^e einer striktSn da„n wb i f Hg, "ach Se8Unde* banktechnischen Prin-zipien, dann wnd der Erfolg ganz bestimmt nicht ausbleiben.

Die Alters- und Hinterbliebenen¬
versicherung.

Von Martin Meister.
29 I*" der, .AuIa df a]ten Polytechnikums in Zürich tagte vom29. Januar bis zum 1. Februar die grosse Expertenkommission ZrBeratung des vom eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement aus'
Shtunl An ^f8 ZU "^ AlterS" "nd HintePrblie^enver-
Sicherung Anwesend waren gegen 100 Vertreter der Bundesbehör
nen' deT ZSX** *fTt?^^ der^Slnen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände.
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